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9304 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2014 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 geändert 
werden  

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates verfolgt das Ziel, das Römische Statut durch Schaffung von 
Tatbeständen gegen das Verschwindenlassen von Personen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, sowie die Richtlinie 2008/99/EG über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008, ABl. L 328 vom 6.12.2008 
umzusetzen. 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
16. Dezember 2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Werner Stadler. 
An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Stefan Schennach. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Werner Stadler gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 16. Dezember 2014 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 12 16 

 Werner Stadler Christian Füller 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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